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der Abgeordneten Muchitsch, Wimmer Rainer 

Genossinnen und Genossen 
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betreffend den Antrag 970/A betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Sicherheitspolizeigesetz, das Namensänderungsgesetz, das Allgemeine 
bürgerliche Gesetzbuch, das Strafgesetzbuch, das Jugendgerichtsgesetz 1988, 
die Strafprozeßordnung 1975, das Strafregistergesetz 1968, das Tilgungsgesetz 
1972, die Exekutionsordnung, das Bundesgesetz, mit dem das 
Sicherheitspolizeigesetz geändert wird und Verstöße gegen bestimmte 
einstweilige Verfügungen zum Schutz vor Gewalt und zum Schutz vo.� Eingriffen 
in die Privatsphäre zu Verwaltungsübertretungen erklärt werden, das Arztegesetz 
1998, das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, das Hebammengesetz, das 
Kardiotechnikergesetz, das MTD-Gesetz, das Medizinische Assistenzberufe­
Gesetz, das Medizinischer Masseur- und Heilmasseurgesetz, das Sanitätergesetz, 
das Zahnärztegesetz, das Musiktherapiegesetz, das Psychologengesetz 2013, das 
Psychotherapiegesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 
Verbrechensopfergesetz und das Bundesgesetz mit dem das Bundesgesetz über 
die Grundsätze für Hilfen für Familien und Erziehungshilfen für Kinder und 
Jugendliche (Gewaltschutzgesetz 2019) geändert werden 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert: 

Artikel 23 wird wie folgt geändert: 

Nach Z 4 wird folgende Z 5 angefügt. 

5. Nach § 732 wird folgender § 733 samt Überschrift angefügt: 

"Neubemessung von Pensionsleistungen bei 540 Beitragsmonaten 

§ 733. Die zuständigen Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz haben 
Leistungen. die auf § 15 APG ( Kontoerstgutschrift) beruhen oder die nach diesem 
Bundesgesetz mit einem Stichtag ab 1.1.2014 und vor 1.1.2020 gewährt wurden, von 
amtswegen für Leistungsbezieher, die die Voraussetzungen nach § 236 Abs 4b 
erfüllen, neu zu bemessen. Dabei haben sie unter sinngemäßer Anwendung des § 236 
Abs 4b die Leistung ab 1.1.2020 für die Zukunft unter Außerachtlassung der 
Verminderung festzustellen und unter Anwendung eines Günstigkeitsvergleichs zu 
Gunsten des Versicherten mittels Bescheids festzusetzen. Eine rückwirkende 
Erhöhung erfolgt nicht. Die Versicherungsträger haben die Neubemessung der 
Leistungen bis längstens 30.6.2020 durchzuführen. Darüber hinaus gelten sowohl in § 
236 Abs 4b als auch für die Neubemessung Zeiten des Präsenz- und Zivildienstes als 

�h 

AA-152 XXVI. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2 von 2 

Begründung 

45 Beitragsjahre sollen in Zukunft ausreichen, um die Pension abschlagsfrei erreichen 
zu können. Diese Versicherten werden als Langzeitversicherte bezeichnet. Damit diese 
Regelung aber auch diejenigen umschließt, die Zivil- oder Präsenzdienst geleistet 
haben, sollen diese Zeiten berücksichtigt werden. 

Bereits in Pension befindliche Langzeitversicherte, deren Leistung auf § 15 APG 
beruhen, bzw. ab dem 1.1.2014 und vor dem 1.1.2020 gewährt wurde, erhalten ihre 
Leistung mit Jänner 2020 neu bemessen. Damit die Vollziehung die notwendigen 
Vorbereitungen treffen kann, ist die Abwicklung im ersten Halbjahr vorgesehen. 
Entsprechende Erhöhungen werden dann für das erste Halbjahr 2020 nachbezahll. 
Nachzahlungen vor dem 1.1.2020 sind ausdrücklich ausgeschlossen. 

Die Nummerierung und Absatzbezeichnung erfolgt unter Berücksichtigung der bereits 
beschlossenen Änderungen des ASVG in der NR-Sitzung vom 19. September und des 
beabsichtigten Abänderungsantrages von ÖVP und FPÖ zu Artikel 23. 
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